
Zusammenfassung
Der Beitrag befasst sich mit den materiellen Rechtsgrundla-
gen für die Anordnung und Durchführung von vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahren zur Landentwicklung nach §  86 
FlurbG und stellt unterschiedliche Landentwicklungsverfahren 
aus der Praxis vor. Erläutert wird insbesondere die Umsetzung 
von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und naturschutz-
fachlichen Planungen sowie die Realisierung von ländlichen 
Kernwegenetzkonzepten mit Hilfe der Flurbereinigung, aber 
auch das sog. Trägerverfahren. Die Verfahren dienen dem 
hauptsächlichen Zweck, die von Vorhaben Dritter ausgehen-
den Landnutzungskonflikte aufzulösen. Sie sind damit in ers-
ter Linie privatnützig, ermöglichen gleichzeitig aber auch eine 
Flächenbereitstellung zur Verwirklichung der anstehenden 
Planungen.
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Summary
The article deals with the substantive legal basis for the arrange-
ment and implementation of simplified land consolidation pro-
cedures for land development according to section 86 Land Con-
solidation Act of the Federal Republic of Germany (FlurbG) and 
presents typical land development procedures from practice in 
more detail. In particular, the implementation of water manage-
ment measures and nature conservation planning as well as the 
realization of rural core road network concepts with the help of 
land consolidation, but also the so-called carrier procedure are 
explained. The procedures serve the main purpose of resolving 
land use conflicts caused by third-party projects. They thus fulfill 
the prerequisite of private utility, but also enable land to be made 
available for the realization of the pending third-party plans.
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1	 Einleitung

Die Umsetzung von Vorhaben und die Realisierung von 
Planungen zur Entwicklung des ländlichen Raumes be-
anspruchen vielfach Land und greifen damit in die vor-
handene Eigentums- und Nutzungsstruktur ein. Neben 
den Straßenbau- und anderen Infrastrukturvorhaben sind 
dies beispielsweise wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur 
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, 
Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege, An-
lagen für touristische Zwecke oder kommunale Vorhaben. 
Im Sinne einer nachhaltigen Landnutzung ist dabei eine 
eigentums- und nutzungs- sowie umwelt- und naturver-
trägliche Umsetzung anzustreben. Um dies zu erreichen, 
wurde 1994 mit der Neufassung von § 86 FlurbG das ver-
einfachte Flurbereinigungsverfahren zur Landentwicklung 
geschaffen. Es ermöglicht unter anderem, Maßnahmen der 
Landentwicklung umzusetzen und Landnutzungskonflikte 
aufzulösen. Dabei gewährleistet der gesetzlich garantierte 
Anspruch aller Eigentümer auf mindestens wertgleiche 
Landabfindung, dass das Grundvermögen erhalten bleibt 
und eine Enteignung vermieden wird. Dies trägt maßgeb-
lich auch zur Akzeptanzerhöhung für die anstehenden 
Vorhaben bei. Aufgrund der rechtlich vorgegebenen Pri-
vatnützigkeit haben die Landentwicklungsverfahren je-
doch klare Beschränkungen in Bezug auf die Zulässigkeit 
der Anordnung.

Damit ist die Thematik des DVW-Seminars »Das ver-
einfachte Flurbereinigungsverfahren als Landentwick-
lungsverfahren – Möglichkeiten und Grenzen« umrissen, 
welches am 2. Dezember 2019 in Halle (Saale), am 13. Ja-
nuar 2020 in Bielefeld und am 25. Juli 2022 in Würzburg 
stattfand (siehe Tagungsbericht von Kilian 2020 für den 
1. Termin). Nachfolgend werden die wesentlichen Ergeb-
nisse des Seminars zusammengefasst und anhand der vor-
gestellten Beispielverfahren verdeutlicht.
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2	 Zur Entstehungsgeschichte und 
heutigen Fassung von § 86 FlurbG

§ 86 FlurbG ist eine höchst komplexe und nicht leicht zu 
verstehende Vorschrift, deren Inhalt durch einen Blick in 
die Entstehungsgeschichte verständlicher wird. Bereits das 
FlurbG von 1953 (abgedruckt bei Weiß 2009, S.  87–141) 
kannte das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren. § 86 
Abs. 1 Satz  1 Alternative  1 FlurbG 1953 regelte das sog. 
Trägerverfahren und § 86 Abs. 3 FlurbG 1953 das sog. ag-
rarische Kleinverfahren. Daneben sah § 86 Abs. 1 Satz  1 
Alternative  2 FlurbG 1953 ein sog. Aufbauverfahren vor, 
das dazu bestimmt war, die Durchführung von Aufbau-
maßnahmen, wie die beispielhaft genannten Bodenreform- 
und Siedlungsverfahren, zu erleichtern. Hervorzuheben ist, 
dass die Sonderbestimmungen in § 86 Abs. 1 Satz 2 FlurbG 
1953 u. a. festlegten, dass § 4 FlurbG insgesamt nicht an-
zuwenden war, also auch fremdnützige Aufbauverfahren 
rechtlich zulässig waren, wie vom BVerwG im Urteil vom 
14.  November 1961 in Abgrenzung zur Regelflurbereini-
gung nach §§ 1, 4 und 37 FlurbG dargestellt.

In der 1. Novelle des FlurbG von 1976 (abgedruckt bei 
Weiß 2009, S. 143–206) wurde § 86 im Wesentlichen bei-
behalten, jedoch die Zulässigkeit der Aufbauverfahren 
stark eingeschränkt, indem statt der bloßen Erleichterung 
aller Arten von Aufbaumaßnahmen nur noch vorgesehen 
war, mit Hilfe der Flurbereinigung »die Durchführung 
eines Siedlungsverfahrens, von städtebaulichen Maßnah-
men, notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege oder der Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes zu ermöglichen«. In der Praxis hatte das 
Aufbauverfahren aber auch schon vor 1976 keine Bedeu-
tung erlangt, weil von den Regelungen seitens der Flur-
bereinigungsverwaltungen in den Ländern kein Gebrauch 
gemacht wurde. Daher war es nur konsequent, dass in der 
2. Novelle des FlurbG von 1994 das Aufbauverfahren durch 
ein für notwendig erachtetes Landentwicklungsverfahren 
ersetzt wurde und das durchaus angewandte Träger-, aber 
auch das agrarische Kleinverfahren weitestgehend unver-
ändert blieben. Dieser Ansatz führte jedoch zu den heute 
sehr komplexen Regelungen in § 86 FlurbG, wobei ergän-
zend Folgendes anzumerken ist.

Anfang der 1990er Jahre beabsichtigte die damalige 
Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung (ArgeFlurb), das 
FlurbG in ein Landentwicklungsgesetz zu überführen 
(Läpple 1994). Sehr schnell zeigte sich jedoch, dass die 
angedachte Erweiterung im politischen Raum nicht rea-
lisierbar war, sodass als Alternative und kleine Lösung 
vorgeschlagen wurde, das praxisfremde Aufbauverfahren 
in einer Novellierung von § 86 FlurbG durch ein umfas-
sendes Landentwicklungsverfahren zu ersetzen (Läpple 
1995). Dementsprechend sah die Entwurfsfassung von 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 im Gesetzesantrag der Länder Baden-
Württemberg und Sachsen-Anhalt (Bundesratsdrucksache 
328/94 vom 19.04.1994) vor, die Flurbereinigung einzuset-
zen, um Maßnahmen der Landentwicklung nicht nur zu 
ermöglichen, sondern eigenständig durchzuführen. Dazu 

sollte die Teilnehmergemeinschaft nach § 86 Abs. 2 Nr. 3 
des Entwurfs auch selbstständige Trägerin der jeweiligen 
Vorhaben sein können. Hervorzuheben ist, dass »durch die 
Änderung der Vorschriften des § 86 FlurbG der Anspruch 
der Teilnehmer auf wertgleiche Abfindung in Land (§ 44 
FlurbG) und das Interesse der Beteiligten (§ 4 FlurbG) als 
Voraussetzung für die Anordnung des Verfahrens nicht in 
Frage gestellt werden«, wie es im allgemeinen Teil der Be-
gründung zum Gesetzentwurf ausdrücklich betont wird 
(Bundesratsdrucksache 328/94, S.  6). Diese Prämissen 
wurden in weiteren Gesetzgebungsverfahren nie in Frage 
gestellt.

Die Tragweite des vorgesehenen Flurbereinigungsver-
fahrens zur Landentwicklung im Verhältnis zu anderen 
Planungskompetenzen, insbesondere zur Bauleitplanung 
der Gemeinden, muss hier nicht weiter erörtert werden. 
Denn die im weiteren Verfahren Gesetz gewordene Fas-
sung, nämlich Maßnahmen der Landentwicklung nicht 
durch-, sondern nur auszuführen, will bestehende Zu-
ständigkeiten bewusst unangetastet lassen und nicht in die 
Kompetenzen anderer Stellen eingreifen. Dies geht aus der 
Stellungnahme der Bundesregierung zum Gesetzentwurf 
(Bundestagsdrucksache 12/7909 vom 15.06.1994, S.  12) 
deutlich hervor. Danach soll die Konzeption und Finan-
zierung aller Maßnahmen zur Landentwicklung bei den 
jeweils zuständigen Stellen verbleiben und nur die Schaf-
fung des Baurechts durch Planfeststellung und die bauliche 
Umsetzung einzelner Maßnahmen auf die Flurbereinigung 
übertragen werden, sofern dies rechtlich zulässig und ver-
fahrenstechnisch sinnvoll ist.

Aus den skizzierten Aspekten des Gesetzgebungsverfah-
rens wird deutlich, dass § 86 Abs. 1 FlurbG heute lediglich 
die in § 1 FlurbG programmatisch definierte Zweckbestim-
mung der Flurbereinigung unter Betonung der Aufgabe, die 
Landentwicklung zu fördern, neu formuliert (Thiemann 
2004). Alle in § 86 Abs. 1 Nrn. 1–4 FlurbG definierten 
Flurbereinigungsaufgaben lassen sich auch aus § 1 FlurbG 
herleiten. Der Unterschied zwischen dem Regelverfahren 
nach §§ 1, 4 und 37 FlurbG und dem vereinfachten Flur-
bereinigungsverfahren zur Landentwicklung nach § 86 
FlurbG liegt also nicht – wie die Bezeichnung vermuten 
lässt – in der Zweckbestimmung und den Anordnungsvor-
aussetzungen, sondern in den Rechtsfolgen für die Durch-
führung des Verfahrens (Wingerter und Mayr 2018, § 86, 
Rd.‑Nr. 1). Die Sondervorschriften umfassen zum einen 
die in § 86 Abs. 2 Nr. 1 und Nrn. 4–8 FlurbG geregelten 
Vereinfachungsmöglichkeiten (siehe Kap. 5) und zum an-
deren die Beteiligung der Maßnahmenträger an den Aus-
führungskosten nach § 86 Abs. 3 FlurbG, soweit diese von 
ihnen verursacht sind. Letzteres ist im Regelverfahren nur 
im Rahmen der Landbereitstellung für öffentliche Anla-
gen aus dem Landbeitrag der Teilnehmer (§ 40 i. V. m. § 47 
Abs. 1 Satz 1 FlurbG) im Flurbereinigungsplan nach § 40 
Satz 3 FlurbG möglich.
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3	 Zweckbestimmungen nach § 86 Abs. 1 FlurbG

§ 86 Abs. 1 FlurbG nennt in den Nrn. 1–4 verschiedene 
Zweckbestimmungen für das vereinfachte Flurbereini-
gungsverfahren zur Landentwicklung, die sich wie folgt 
gliedern lassen.

3.1	 § 86 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 1 bzw. § 86 Abs. 1 Nr. 4 
FlurbG (agrarisches Verfahren bzw. agrarisches 
Kleinverfahren)

Nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG kann ein vereinfachtes Flur-
bereinigungsverfahren zur Landentwicklung eingeleitet 
werden, »um Maßnahmen der Landentwicklung […] zu 
ermöglichen oder auszuführen«. In diesem Zusammen-
hang muss auf die drei Begriffe »Durchführung«, »Ausfüh-
rung« und »Ermöglichung« des FlurbG näher eingegangen 
werden. »Ermöglichen« bedeutet im wörtlichen Sinne die 
Unterstützung der Verwirklichung von Vorhaben und Pla-
nungen Dritter mit den Möglichkeiten der Abstimmung, 
Planung und Flächenbereitstellung im Rahmen der Bo-
denordnung. »Ausführen« steht für die Übertragung der 
baulichen Umsetzung von Vorhaben anderer Träger auf 
die Teilnehmergemeinschaft sowie die vorlaufende Schaf-
fung des Baurechts durch Aufnahme in den Plan über die 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen der Flurbe-
reinigung. Dies ist natürlich nur möglich, sofern die Bau-
ausführung durch die Teilnehmergemeinschaft verfah-
renstechnisch sinnvoll und die Planfeststellung über § 41 
FlurbG rechtlich zulässig ist. Die Zuständigkeiten, d. h. die 
Konzeption und Finanzierung der Maßnahmen, verblei-
ben dabei in der Hand der jeweiligen Träger. »Durchfüh-
ren« bedeutet schließlich die Umsetzung von Maßnahmen 
in eigener Zuständigkeit von der grundsätzlichen Konzep-
tion über die Finanzierung und Planung bis hin zur bau-
lichen Realisierung. Da § 37 Abs. 1 Satz  2–4 FlurbG die 
dort genannten originären Flurbereinigungsmaßnahmen 
bereits in die Zuständigkeit der Flurbereinigung gegeben 
hat, ist für diese Aufgaben das in § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG 
normierte »ausführen« als »durchführen« zu verstehen.

Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren zur Land-
entwicklung kann somit auch eingeleitet werden, um ag-
rarstrukturelle Mängel, wie Besitzzersplitterung, unzurei-
chende Erschließung oder agrarökologische Defizite im 
Boden-, Gewässer- und Landschaftsschutz, zu beheben 
(BVerwG 1998, 1. Leitsatz). Daher wird das in § 86 Abs. 1 
Nr. 4 FlurbG geregelte agrarische Kleinverfahren heute 
vollständig von § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG miterfasst. Denn 
anstatt gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 4 FlurbG »eine erforderlich 
gewordene Neuordnung des Grundbesitzes in Weilern, 
Gemeinden kleineren Umfangs, Gebieten mit Einzelhöfen 
sowie in bereits flurbereinigten Gebieten durchzuführen«, 
kann ebenso ein Verfahren nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG 
eingeleitet werden, um »Maßnahmen der Landentwick-
lung, insbesondere Maßnahmen der Agrarstrukturver-
besserung […] auszuführen«, weil »ausführen« in diesem 

Fall – wie dargelegt – als »durchführen« zu verstehen ist. 
Insofern ist § 86 Abs. 1 Nr. 4 FlurbG heute eine entbehr-
liche Regelung und die Frage, ob ein angedachtes agrari-
sches Kleinverfahren die Voraussetzungen der speziellen 
in § 86 Abs. 1 Nr. 4 FlurbG genannten Gebietskulissen 
(»in Weilern, …«) erfüllt, braucht nicht geklärt zu werden. 
Denn im Zweifelsfall ist zu empfehlen, das Verfahren nach 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG anzuordnen.

3.2	 § 86 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 und § 86 Abs. 1 Nr. 3 
FlurbG (Landentwicklungsverfahren i. e. S.)

§ 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG nennt neben den privatnützigen 
Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesserung beispielhaft 
auch fremdnützige Maßnahmen zur Landentwicklung, die 
durch Flurbereinigung ermöglicht oder ausgeführt werden 
können. Welcher dieser – teilweise privatnützigen und teil-
weise fremdnützigen – Zwecke die Anordnung eines Ver-
fahrens auslöst, ist nicht entscheidend (OVG Lüneburg 
2018). Das BVerwG hat im sog. Bienwald-Beschluss vom 
18.  November 2014 (siehe hierzu ausführlich Thiemann 
et al. 2015) deutlich herausgestellt, dass auch ein Verfah-
ren, das durch Zwecke veranlasst ist, die primär fremd-
nützig sind, dem Privatnützigkeitserfordernis entsprechen 
kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch 
das Flurbereinigungsverfahren die von den Landentwick-
lungsmaßnahmen ausgehenden Landnutzungskonflikte 
behoben werden sollen.

§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG bestimmt die genannte Kon-
fliktbewältigung ausdrücklich als eigenen Verfahrens-
zweck, indem ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
auch eingeleitet werden kann, »um Landnutzungskonflikte 
aufzulösen«. Wie aus der amtlichen Begründung hervor-
geht (Bundesratsdrucksache 328/94, S. 10 f.), hat der Ge-
setzgeber bei § 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG sowohl an die Lösung 
von internen Konflikten gedacht, die durch das Nebenei-
nander von vorhandenen und sich gegenseitig störenden 
Nutzungen entstehen, als auch an die Konfliktauflösung 
aufgrund des Flächenbedarfs sog. Dritter, die von außen 
in die Flur kommen (siehe Beispiel in Abb. 1). Dabei sind 
informelle Planungen ausdrücklich mit einbezogen, indem 
die Begründung als anschauliches Beispiel aufführt, dass 
»die Gemengelage von Grundstücken der Landwirte einer-
seits und an Naturschutzflächen interessierter Teilnehmer 
andererseits z. B. in Feuchtgebieten oder bei Uferrandstrei-
fen in der Weise behoben werden kann, dass die ersten 
mit den für die Landwirtschaft, die anderen mit den für 
den Naturschutz wichtigen Flächen abgefunden werden«.

Die Umsetzung flächenbeanspruchender, bestandskräf-
tiger bzw. für sofort vollziehbar erklärter formeller Planun-
gen ist für die betroffenen Grundstückseigentümer und 
Flächennutzer in der Regel nicht abwendbar und erfordert 
somit zwangsläufig Maßnahmen der Bodenordnung zur 
Flächenbereitstellung. Gleiches gilt vielfach auch für infor-
melle Planungen von gesellschaftspolitischer Relevanz und 
dem dadurch erzeugten Willen zur Umsetzung. Eine be-
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friedigende Lösung der Bodenfrage dürfte bei komplexen 
Verhältnissen nur durch Flurbereinigung möglich sein, die 
sowohl dazu dient, das anstehende Vorhaben zu ermögli-
chen, als auch die von ihm ausgehenden Konflikte zu lösen.

Die Auflösung der Landnutzungskonflikte begründet 
die Privatnützigkeit des Landentwicklungsverfahrens. Zu-
sätzlich zu diesen privatnützigen Zielen ist es unabdingbar, 
dass die Teilnehmer eine mindestens wertgleiche Landab-
findung erhalten. Unter Beachtung dieser Maxime kann 
dann eine Flächenbereitstellung für die jeweilige Land-
entwicklungsmaßnahme erfolgen und damit eine Lösung 
der Landnutzungskonflikte. Aus diesem Grund werden 
in Praxis und Rechtsprechung die Zweckbestimmungen 
des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens zur Land-
entwicklung nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 FlurbG als 
Einheit gesehen, nämlich Landentwicklungsmaßnahmen 
durch die Auflösung von Landnutzungskonflikten zu er-
möglichen. Das Landentwicklungsverfahren dient inso-
fern auch fremdnützigen Zwecken. Im Vordergrund muss 
jedoch die privatnützige Konfliktlösung durch ein gezieltes 
Flächenmanagement im Interesse der Grundstückseigen-
tümer und Flächennutzer stehen, hinter der im Konflikt-
fall die Ermöglichung der anstehenden Maßnahmen zur 
Landentwicklung zurücktreten muss (OVG Koblenz 2014, 
BVerwG 2014, Thiemann et al. 2015). Denn die mindes-
tens wertgleiche Landabfindung aller Teilnehmer ist ge-
mäß § 44 Abs. 1–4 FlurbG zwingende Voraussetzung für 
die Durchführung des Verfahrens, sodass ein Landnut-
zungskonflikt unter Umständen nur teilweise gelöst und 
die Landentwicklungsmaßnahme nur bedingt ermöglicht 
werden kann. Die Beseitigung agrarstruktureller Män-
gel im oben beschriebenen Sinne zur Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 
Forstwirtschaft (siehe Kap.  3.1) ist in der Praxis vielfach 
weiterer, oft sogar erstrangiger Verfahrenszweck, aus Sicht 
der Rechtsprechung jedoch nicht notwendig (BVerwG 
1998). Ein Landentwicklungsverfahren kann auch in ag-
rarstrukturell intakten Gebieten durchgeführt werden, in 
denen keine nennenswerten agrarstrukturellen Defizite 
vorhanden sind.

Allein die Lösung von Landnutzungskonflikten stellt 
einen ausreichenden Grund für die Durchführung eines 
vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens zur Landent-
wicklung dar und ist in hohem Maße privatnützig, weil das 
Grundvermögen der Betroffenen durch die Abfindung in 
anderer Lage vollumfänglich erhalten bleibt und sie von 
der Konfliktsituation befreit werden (OVG Koblenz 2014, 
BVerwG 2014, Thiemann et al. 2015). Darüber hinaus ver-
bleiben nach der Flurbereinigung in der Regel keine An- 
und Durchschneidungsschäden in der Grundstücks- und 
Erschließungsstruktur.

Für die Grundstückseigentümer und Flächennutzer be-
steht an der Vermeidung einer Agrarstrukturverschlech-
terung ein ebenso objektives Interesse im Sinne von § 4 
FlurbG wie an der Verbesserung durch Arrondierung, We-
gebau und andere Maßnahmen der ländlichen Bodenord-
nung. Dies wird sofort deutlich, wenn man die Situation 
nach Realisierung einer Fremdplanung, wie sie ohne Bo-
denordnung zu erwarten wäre, mit der Situation vergleicht, 
die vorhanden ist, wenn die negativen Auswirkungen auf die 
Landeskultur mit den Möglichkeiten der Flurbereinigung 
weitestgehend beseitigt werden. Im Seminar wurde hier-
für der Begriff »Agrarstrukturverschlechterungsvermei-
dungsverfahren« im Vergleich zur klassischen Flurbereini-
gung als »Agrarstrukturverbesserungsverfahren« geprägt.

Bei der Anordnung des Verfahrens muss die Lösung 
der Landnutzungskonflikte noch nicht feststehen oder sich 
abzeichnen. Entscheidend ist in diesem Fall, ob auch eine 
eventuell nur teilweise Lösung in Verbindung mit den wei-
teren Zielen des Verfahrens den Aufwand einer ländlichen 
Bodenordnung rechtfertigt und das objektive Interesse der 
Beteiligten an der Durchführung gegeben ist. Hiernach ist 
die Erforderlichkeit und Privatnützigkeit der Flurbereini-
gung anlässlich der Anordnung im Sinne von § 4 i. V. m. 
§ 86 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 FlurbG zu beurteilen, worauf Glitz 
schon 2006 hingewiesen hat. In der Rechtsprechung wur-
de dieser Aspekt bisher nur im Kontext des Begriffs der 
Ermöglichung als Vorbereitung von anstehenden Land-
entwicklungsmaßnahmen behandelt, indem ihr Flächen-
bedarf bei der Bodenordnung im Rahmen der mindestens 

Abb. 1: Landnutzungskonflikte im Sinne von § 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG: Links: durch vorhandene, sich gegenseitig störende 
Nutzungen. Rechts: durch einen von außen kommenden Nutzungs- bzw. Flächenanspruch, wie die Erhaltung landschaftsöko-
logisch wertvollen Grünlandes durch extensive Beweidung
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wertgleichen Landabfindung aller Teilnehmer berücksich-
tigt wird (OVG Lüneburg 1998 und 2016, BVerwG 1998, 
OVG Schleswig 1999). Das Urteil des OVG Münster vom 
6. September 2021 stellt nun erstmals klar heraus, dass eine 
Verfahrensanordnung zulässig sein kann, auch wenn zu 
diesem Zeitpunkt eine vollständige Auflösung der Land-
nutzungskonflikte fraglich ist und erst im laufenden Ver-
fahren nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden muss. 
Damit wird die Vorgehensweise bestätigt, das Landent-
wicklungsverfahren frühzeitig anzuordnen und zu nutzen, 
um über Landabfindungsverzichtserklärungen die benö-
tigten Flächen im erforderlichen Umfang aufzubringen. 
Die Praxis zeigt, dass dies in der Regel gelingt, weil ins-
besondere Kleinsteigentümer die Möglichkeit nutzen, auf 
einfache Art und Weise ihre Grundstücke zu attraktiven 
Preisen und ohne Nebenkosten (Notar, Grundbuch) zu 
verkaufen.

Ergänzend ist zu erwähnen, dass bei der Anordnung des 
Landentwicklungsverfahrens die Planung für die Landent-
wicklungsmaßnahme noch nicht stehen, d. h. abgeschlos-
sen sein muss, denn das Verfahren dient ja gerade dazu, die 
Maßnahme zu ermöglichen, also vorzubereiten (BVerwG 
1998, 3.  Leitsatz). Zum Zeitpunkt der Anordnung des 
Flurbereinigungsverfahrens muss die beabsichtigte Maß-
nahme jedoch so sicher zu erwarten und hinsichtlich ihres 
Flächenbedarfs so klar abgegrenzt sein, dass ihre Berück-
sichtigung bei der Bodenordnung möglich und sinnvoll ist 
(BVerwG 1998, 4. Leitsatz).

3.3	 § 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG (Trägerverfahren)

§ 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG regelt in Verbindung mit den Son-
dervorschriften nach § 86 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 FlurbG 
sowie § 86 Abs. 3 Satz 2 f. FlurbG das seit jeher bestehende 
Trägerverfahren (siehe Kap. 2). Es bezweckt, die durch die 
Herstellung, Änderung oder Beseitigung von Infrastruk-
turanlagen entstehenden oder bei abgeschlossenen Pro-
jekten bereits entstandenen landeskulturellen Schäden im 
Interesse der Teilnehmer und auf Kosten der Vorhabenträ-
ger zu beseitigen. Mit dieser Zielstellung ist das Trägerver-
fahren per se privatnützig.

Wie Wingerter und Mayr (2018, § 86, Rd.‑Nr. 10) mit 
Verweis auf die Rechtsprechung und ältere Kommentie-
rung (Steuer 1967, § 86, Rd.‑Nr. 2) darlegen, sollen bei An-
ordnung des Verfahrens die unmittelbar benötigten Flä-
chen bereits erworben sein. Ausnahmsweise genügt es aber 
auch, wenn noch fehlende Restflächen erst im Laufe des 
Verfahrens erworben werden oder eingebrachte Flächen 
des Unternehmensträgers unter Wahrung des Anspruchs 
aller Teilnehmer auf mindestens wertgleiche Landabfin-
dung nach § 44 Abs. 1–4 FlurbG in die Trasse verlegt wer-
den können. Ein Landabzug für das Unternehmen im Sin-
ne von § 88 Nr. 4 FlurbG ist aber ausgeschlossen (BVerwG 
1998, 2.  Leitsatz). Wie beim Landentwicklungsverfahren 
i. e. S. (siehe Kap. 3.2) muss die Planung für die Infrastruk-
turanlage noch nicht abgeschlossen sein, d. h. ein Planfest-

stellungsbeschluss vorliegen. Es reicht aus, wenn mit dem 
Planfeststellungsbeschluss in absehbarer Zeit sicher zu 
rechnen ist, insbesondere weil die Planung schon zur Ein-
sichtnahme ausgelegen hat und die Einwendungen bereits 
verhandelt werden (OVG Lüneburg 1975).

Das in § 86 Abs. 2 Nr. 2 FlurbG normierte Antrags-
recht auf Einleitung eines Verfahrens soll zum Ausdruck 
bringen, dass auch der Unternehmensträger die Initiative 
ergreifen kann. Ob ein Antrag auf Einleitung tatsächlich 
zur Anordnung eines Trägerverfahrens führt, ist eine zwei-
te, im Ermessen der Flurbereinigungsbehörde stehende 
Entscheidung. Aus dem Wortlaut der Vorschrift (»kann 
auch eingeleitet werden«) und § 86 Abs. 3 Satz  3 FlurbG 
geht hervor, dass ein Trägerverfahren aber auch ohne An-
trag von der Flurbereinigungsbehörde angeordnet werden 
kann. § 86 Abs. 2 Nr. 3 FlurbG stellt sicher, dass der Unter-
nehmensträger von Beginn an als Nebenbeteiligter in das 
Verfahren einbezogen ist; in der Regel wird er durch sein 
Eigenland schon Teilnehmer nach § 10 Nr. 1 FlurbG sein.

Die Regelungen zur Kostenverteilung in § 86 Abs. 3 
Satz  2 f. FlurbG gelten nach ausdrücklicher Zuweisung 
nur für das Trägerverfahren und stellen sicher, dass der 
Unternehmensträger nur in einem Zeitraum von fünf Jah-
ren nach Fertigstellung seines Vorhabens zu Ausführungs-
kosten herangezogen werden kann, um landeskulturelle 
Schäden mit Hilfe der Flurbereinigung zu beseitigen, die 
in der Planfeststellung nicht berücksichtigt worden sind. 
Natürlich kann die Fünfjahresfrist im Einvernehmen mit 
dem Unternehmensträger abweichend vereinbart werden, 
vor allem wenn das Flurbereinigungsverfahren mit den Re-
gelungen zur Kostenverteilung länger dauert.

4	 Flächenmanagement

Zur heutigen Bedeutung und Anwendung der Landbe-
reitstellung für öffentliche Anlagen nach § 40 FlurbG hat 
Thiemann (2022) eine bundesweite Erhebung über eine 
Befragung der Mitglieder des Arbeitskreises  I der Bund-
Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwick-
lung (ArgeLandentwicklung) durchgeführt, sodass hierauf 
verwiesen werden kann. Danach ergibt sich für das Flä-
chenmanagement in der Flurbereinigung ein bundesweit 
einheitliches Bild.

Die für Vorhaben und Planungen Dritter notwendigen 
Flächen stammen entweder aus dem eingebrachten Eigen-
land der Maßnahmenträger oder werden über Landabfin-
dungsverzichte anderer Teilnehmer nach § 52 FlurbG be-
sorgt.

Hinsichtlich der rechtlichen Qualifizierung des Eigen-
landes eines Maßnahmenträgers in Bezug auf die Ver-
wendung zur Realisierung seines Vorhabens ergibt die 
Länderumfrage ein durchweg einhelliges Bild. Der Maß-
nahmenträger ist durch sein Eigenland Teilnehmer am 
Flurbereinigungsverfahren im Sinne von § 10 Nr. 1 FlurbG 
und hat wie alle Teilnehmer einen Anspruch auf mindestens 
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wertgleiche Landabfindung nach § 44 Abs. 1–4 FlurbG, die 
mit ihm im Planwunschtermin nach § 57 FlurbG zu be-
sprechen ist. Dabei hat der Maßnahmenträger keinen An-
spruch auf Zuteilung des von ihm zur Realisierung seines 
Vorhabens benötigten Landes, denn in der Abwägung der 
Landzuteilung ist er gemäß § 44 Abs. 2 Halbsatz 1 FlurbG 
wie jeder Teilnehmer zu behandeln. Sofern jedoch die 
mindestens wertgleiche Landabfindung aller anderen Teil-
nehmer gewährleistet ist, kann dem Maßnahmenträger im 
Regelfall der Abfindungsanspruch in der benötigten Lage 
zugeteilt werden. Diese Form der Flächenbereitstellung 
wird übereinstimmend als Abfindungszuteilung gesehen, 
die nicht nach § 40 FlurbG zu beurteilen ist, sondern aus-
schließlich nach dem in § 37 Abs. 1 Satz 1 FlurbG normier-
ten Abwägungsgebot und den Kriterien für die Landabfin-
dung aller Teilnehmer nach § 44 Abs. 1–4 FlurbG. Insofern 
spielt die in § 40 Satz 1 FlurbG normierte Beschränkung auf 
»Land in verhältnismäßig geringem Umfange« keine Rolle.

Gemäß § 52 Abs. 1 FlurbG kann ein Teilnehmer mit sei-
ner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in Geld 
abgefunden werden. Die sog. Landabfindungsverzichts-
erklärung kann entsprechend § 52 Abs. 3 Satz  2 FlurbG 
sowohl bilateral direkt zugunsten eines Dritten abgegeben 
werden als auch zugunsten der Teilnehmergemeinschaft 
bzw. des zuständigen Verbands der Teilnehmergemein-
schaften (§ 26a Abs. 1 Satz  2 FlurbG). Im erstgenannten 
Fall erwirbt der Träger den Abfindungsanspruch des Ver-
zichtenden einschließlich des Lageanspruchs. Deshalb ist 
ohne Weiteres klar, dass ein so erworbener Abfindungsan-
spruch wie eingebrachtes Eigenland zu behandeln ist. Der 
zweitgenannte Fall ermöglicht einen gezielten (zweckge-
bundenen) Landzwischenerwerb, um die erworbenen Ab-
findungsansprüche einzelnen Maßnahmenträgern gemäß 
§ 54 Abs. 2 Satz 1 Alternative 1 FlurbG zur Verfügung zu 
stellen. Zur rechtlichen Qualifizierung des Landzwischen-
erwerbs hat sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
bereits im 2. Leitsatz zum Urteil vom 7. Juli 1983 richtungs-
weisend geäußert: »Ein Teilnehmer kann in seinem Recht 
auf sachgerechte Abwägung nicht verletzt sein, wenn Land, 
das die Behörde zweckgebunden nach § 52 FlurbG erwor-
ben hat, entsprechend der Zweckbindung dem Dritten […] 
zugeteilt wird; dabei kommt es nicht darauf an, ob insoweit 
die Voraussetzungen des § 40 FlurbG vorliegen.« Hierzu 
heißt es in der Begründung erklärend weiter: »Bringt die 
Behörde […] das Land nicht über den Flächenbeitrag, son-
dern durch nach § 52 FlurbG erworbenes Land auf, dann 
stellt sich aus der Sicht der Anspruchsberechnung der Teil-
nehmer die Frage nach der rechtmäßigen Anwendung des 
§ 40 FlurbG nicht. Der Schutz des Eigentums nach Art. 14 
GG, dem § 40 FlurbG durch die einschränkenden Begrif-
fe ›verhältnismäßig geringem Umfange‹ gerecht wird […], 
steht nicht zur Erörterung, wenn es gänzlich unangetastet 
bleibt.«

Für das Flächenmanagement in Landentwicklungsver-
fahren ist damit hervorzuheben, dass die in § 40 FlurbG 
enthaltene Beschränkung auf »Land in verhältnismäßig 
geringem Umfange« nicht die Zuteilung des Eigenlandes 

und der Abfindungsansprüche aus Landverzichten betrifft, 
was zur Folge hat, dass die Flurbereinigungsbehörde un-
abhängig vom Landbedarf im Rahmen der mindestens 
wertgleichen Landabfindung aller Teilnehmer ein gezieltes 
Flächenmanagement durchführen kann. So wurden z. B. 
im Fallbeispiel des Kap. 6.1 über 20 % der Verfahrensfläche 
den Trägern in benötigter Lage zugewiesen, um die Um-
setzung der wasserwirtschaftlichen Planungen zu ermög-
lichen und Landnutzungskonflikte aufzulösen.

5	 Vereinfachungsmöglichkeiten 
nach § 86 Abs. 2 FlurbG

§ 86 Abs. 2 FlurbG enthält in Nr. 1 und Nrn. 4–8 Vereinfa-
chungsmöglichkeiten zur Verfahrensbeschleunigung, von 
denen aus Sicht der Praxis aber nur Nr. 5 und Nr. 6 eine ge-
wisse Bedeutung haben. § 86 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 FlurbG 
sind Sondervorschriften für das Trägerverfahren nach 
§ 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG (siehe Kap. 3.3). Zu den Verein-
fachungsoptionen ist in der gebotenen Kürze orientiert am 
Verfahrensablauf Folgendes anzumerken (Thiemann 2004).

§ 86 Abs. 2 Nr. 1 Satz  1 FlurbG überträgt die Anord-
nungsbefugnis (§ 4 Halbsatz  1 FlurbG) und damit auch 
die Zuständigkeit für die wesentliche Änderung (§ 8 Abs. 2 
FlurbG), Teilung (§ 8 Abs. 3 FlurbG) oder Einstellung des 
Verfahrens (§ 9 FlurbG) von der oberen auf die untere Flur-
bereinigungsbehörde und ist somit keine Vereinfachungs-, 
sondern eine Zuständigkeitsregelung.

§ 86 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 7 FlurbG erlauben es, 
den entscheidenden Teil des Anordnungsbeschlusses und 
die Ausführungsanordnung mit Überleitungsbestimmun-
gen nicht öffentlich bekanntzumachen, sondern den Betei-
ligten direkt zu übersenden. Die individuelle Bekanntgabe 
ist jedoch nur bei einem sehr kleinen Kreis von Teilneh-
mern und Nebenbeteiligten sinnvoll und arbeitssparend. 
Zudem muss die Aufforderung zur Anmeldung unbekann-
ter Rechte (§ 14 FlurbG) stets durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgen, sodass es sich anbietet, hierbei auch die 
Anordnung des Verfahrens bekanntzugeben.

§ 86 Abs. 2 Nr. 8 FlurbG enthält die Option, auf die 
Bildung eines Vorstands der Teilnehmergemeinschaft 
zu verzichten und damit seine Aufgaben von der Ver-
sammlung der Teilnehmer wahrnehmen zu lassen (§ 95 
FlurbG). Hiervon sollte nur in Verfahren, in denen keine 
investiven Maßnahmen anstehen und damit keine gemein-
schaftlichen Interessen und Angelegenheiten zu erfüllen 
sind, oder in Verfahren mit sehr wenigen Teilnehmern 
Gebrauch gemacht werden. In allen anderen Fällen ist es 
für die Verfahrensdurchführung wesentlich effizienter, in 
einer Teilnehmerversammlung einen kleinen Vorstand 
(z. B. drei Mitglieder nebst Stellvertreter) zu konstituieren 
(§ 21 Abs. 1–5 FlurbG) und aus dessen Mitte einen Vor-
sitzenden wählen zu lassen (§ 26 Abs. 1 FlurbG). Zudem 
ist in Verfahren ohne Vorstand ein Vorsitzender der Teil-
nehmergemeinschaft zu wählen, sodass in jedem Fall ein 
Wahltermin nach § 21 Abs. 1–5 FlurbG stattfinden muss.
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§ 86 Abs. 2 Nr. 4 FlurbG eröffnet die Möglichkeit, die 
Wertermittlungsergebnisse (§ 32 FlurbG) mit dem Flurbe-
reinigungsplan (§ 59 FlurbG) bekanntzugeben und somit 
auch zu erläutern und festzustellen. Die gemeinsame Be-
handlung ist nur bei einfachen Verhältnissen und kleinen 
Verfahrensgebieten angebracht. Denn andernfalls steht die 
Verwaltungsvereinfachung, die durch den Verzicht auf eine 
gesonderte Auslegung und Feststellung der Wertermittlung 
gewonnen wird, in keinem Verhältnis zu dem Risiko, dass 
berechtigte Widersprüche gegen ihre Ergebnisse umfang-
reiche Änderungen des Flurbereinigungsplanes und damit 
eine erneute Bekanntgabe mit Anhörung aller Beteiligten 
nach sich ziehen.

§ 86 Abs. 2 Nr. 5 FlurbG erlaubt es, auf die Planung nach 
§ 41 FlurbG (Aufstellung eines Wege- und Gewässerplanes 
mit landschaftspflegerischem Begleitplan) zu verzichten 
und die Maßnahmen stattdessen in den Flurbereinigungs-
plan aufzunehmen (Ausbauplan). Die Vereinfachung ist 
nur in Verfahren ohne naturschutzrechtliche Eingriffstat-
bestände (siehe hierzu auch Schumann und Haas 2011) 
anwendbar, wie von Thiemann (2019) im Einzelnen dar-
gelegt. Dies könnte bei Landentwicklungsverfahren, die 
keinerlei Eingriffe in Natur und Landschaft (wie beispiels-
weise reine Grundstückstauschverfahren) verursachen, zu-
treffen.

§ 86 Abs. 2 Nr. 6 FlurbG dient dem Bestreben, ein ver-
einfachtes Flurbereinigungsverfahren möglichst zügig 
durchzuführen und nicht auf noch offene Planungsent-
scheidungen anderer Maßnahmenträger unverhältnis-
mäßig lange warten zu müssen. Die Vorschrift erlaubt es, 
Planungen Dritter unberücksichtigt zu lassen, wenn sie zu 
dem für die Ausführung der Flurbereinigung entscheiden-
den Zeitpunkt nicht umsetzbar vorliegen und so zu einer 

unangemessenen Verzögerung führen würden. Maßgebli-
cher Zeitpunkt ist der Anhörungstermin zum Wege- und 
Gewässerplan (§ 42 Abs. 2 FlurbG) bzw. bei Verzicht auf 
eine Planung nach § 41 FlurbG der Anhörungstermin zum 
Flurbereinigungsplan (§ 59 Abs. 2 FlurbG). Die Entschei-
dung steht dabei im pflichtgemäßen Ermessen der Flurbe-
reinigungsbehörde. Sie hat abzuwägen, ob von einer um-
fassenden Lösung abgesehen und damit ein späteres neues 
Bodenordnungsverfahren in Kauf genommen wird, oder 
ob abgewartet und damit die anstehende Neuordnung und 
Lösung der jetzigen Entwicklungsprobleme verzögert wird.

6	 Verfahrensbeispiele

Das folgende Kapitel veranschaulicht abschließend die in 
Kap. 3 erläuterten Verfahrensarten an typischen Beispielen 
aus der Praxis, damit Vorgehen und Wirkungen deutlich 
werden und die Privatnützigkeit der Verfahren als zwin-
gende Voraussetzung erkennbar wird. Natürlich können 
in der gebotenen Kürze eines Fachbeitrags nur wesentliche 
Aspekte vorgestellt werden, ohne auf Einzelheiten einzuge-
hen. Für ergänzende Rückfragen stehen die Autoren gerne 
zur Verfügung.

6.1	 Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen

Im Gegensatz zu Verkehrsinfrastrukturvorhaben können 
wasserwirtschaftliche Maßnahmen wesentlich flexibler ge-
plant werden, um die örtlichen Verhältnisse einschließlich 
der erwarteten Flächenverfügbarkeit mit zu berücksichti-

Abb. 2: Renaturierung des Ems-Altarms Hembergen im Kreis Steinfurt, NRW
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gen. In solchen Fällen erfolgt die Planfeststellung für den 
Gewässerausbau und die begleitenden Maßnahmen (§ 68 
Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Regel ohne ge-
sonderte Bestimmungen zur Zulässigkeit der Enteignung 
aufgrund des Gemeinwohlinteresses gemäß § 71 Abs. 1 
WHG. Daher scheidet trotz einer Inanspruchnahme von 
ländlichen Grundstücken im großen Umfang eine Unter-
nehmensflurbereinigung nach §§ 87 ff. FlurbG zur Um-
setzung von vornherein aus. Ein charakteristisches Beispiel 
für eine solche Planung ist die Reaktivierung des Ems-Alt-
arms Hembergen im Kreis Steinfurt, NRW, deren Planfest-
stellung nach § 68 WHG am 17. Dezember 2013 erfolgte 
(siehe Abb. 2).

Zur Lösung der Landnutzungskonflikte und Beseitigung 
agrarstruktureller Defizite wurde schon 2010 und parallel 
zum noch laufenden wasserwirtschaftlichen Planfeststel-
lungsverfahren die vereinfachte Flurbereinigung Altarm-
Hembergen mit einem Verfahrensgebiet von 216 ha und 
48  Teilnehmern angeordnet. Somit konnten Aspekte der 
Flächenverfügbarkeit auch in die wasserwirtschaftliche 
Planung und nachfolgende Planfeststellung mit einbezogen 
werden. Im Verfahren, dessen Besitzeinweisung 2015 statt-
fand und dadurch den Baubeginn (2016–2020, Baukosten 
rd. 6,25 Mio. Euro) erlaubte, konnten insgesamt 45 ha für 
die Ermöglichung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
bereitgestellt werden. Ferner erfolgte eine Arrondierung 
der landwirtschaftlichen Grundstücke mit einem Zusam-
menlegungsverhältnis von 1,7:1 (siehe Abb.  3), der Bau 
von 0,8 km Wirtschaftswegen sowie die Anlage von insg. 
0,5 km Saumstreifen und Hecken zum Ausgleich und zur 
Verbesserung der agrarökologischen Situation. Die Pri-
vatnützigkeit des Verfahrens ergibt sich somit sowohl aus 
den agrarstrukturverbessernden Maßnahmen (§ 86 Abs. 1 
Nr. 1 Alternative 1 FlurbG) als auch aus der Auflösung der 
Landnutzungskonflikte (§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG), die wie-

derum zu einer Ermöglichung der Umsetzung der wasser-
wirtschaftlichen Planung führte (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 Alterna-
tive 2 FlurbG)

6.2	 Umsetzung naturschutzfachlicher Planungen

Naturschutzfachliche Planungen werden in der Regel als 
informelle, gutachterliche Planungen erstellt, deren Umset-
zung dann durch Flächenankauf, Nutzungsvereinbarungen 
und gesonderte Unterschutzstellung nach Naturschutz-
recht erfolgt. Typische Beispiele sind Naturschutzgroß-
projekte (NGP), die im Rahmen des Programms »chance.
natur« vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert 
werden und zum dauerhaften Erhalt von Naturlandschaf-
ten sowie zur Sicherung und Entwicklung von Kulturland-
schaften mit herausragenden Lebensräumen und beson-
ders zu schützenden Tier- und Pflanzenarten beitragen 
sollen. Seit 1979 wurden insgesamt 84 NGP mit einer Ge-
samtfläche von mehr als 3700 km2 in die Förderung aufge-
nommen und werden derzeit mit jährlich rd. 14 Mio. Euro 
unterstützt (BfN o. J.).

Das NGP Bienwald im Süden von Rheinland-Pfalz, 
dessen Träger die Landkreise Germersheim und Südliche 
Weinstraße sind, umfasst eine Projektfläche von 17.768 ha 
mit einer Kernfläche von 9112 ha. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen sei an dieser Stelle auf den Beitrag von 
Thiemann et al. in Heft 2/2015 der zfv verwiesen, in dem 
sowohl die Fördermaßnahme NGP als auch das Projekt 
Bienwald ausführlich beschrieben sind.

Aufgrund des politischen Willens der Träger und der 
enormen Finanzausstattung von über 12 Mio. Euro stand 
von vornherein fest, dass der von Juli 2004 bis August 
2007 erarbeitete Pflege- und Entwicklungplan (PEPL) da-
nach zur Umsetzung kommen wird. Somit waren erheb-

Altarm Hembergen Vergleich Alt - Neu

NeubestandAltbestand

Altarm Hembergen Vergleich Alt - Neu

NeubestandAltbestand

Abb. 3: Alter und neuer Eigentumsbestand im Flurbereinigungsverfahren Altarm-Hembergen und Verlegung des Eigenlandes 
(hellblau gekennzeichnete Flächen) des Landes NRW in den Gewässerentwicklungsbereich zur Auflösung der Landnutzungs-
konflikte und Ermöglichung der Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Planung
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liche Nutzungskonflikte zu erwarten, insbesondere weil 
von der öffentlichen Hand zu den eigenen Grundstücken 
möglichst alle verfügbaren Flächen (über § 52 FlurbG) er-
worben wurden, um sie nach Umsetzung der Maßnahmen 
mit Nutzungsauflagen im Sinne des PEPL zu verpachten 
(siehe Abb. 4, obere Karte, grün, gelb und violett markier-
te Grundstücke). Um die daraus resultierenden Landnut-
zungskonflikte aufzulösen und um die Besitzzersplitterung 
auch für die anderen Grundstückseigentümer und Flä-
chennutzer zu beseitigen, wurden schon 2011 die Flur-
bereinigungsverfahren NGP Bienwald West (621 ha) und 
NGP Bienwald Ost nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 FlurbG 
angeordnet, wobei letzteres Ende 2014 in NGP Bienwald 
Ost-Minfeld/Freckenfeld (509 ha) und NGP Bienwald Ost-
Kandel (367 ha) geteilt wurde.

Wie Abb.  4 (untere Karte) zeigt, konnte die Konflikt-
situation fast vollständig aufgelöst werden, indem die Flä-
chen der öffentlichen Hand in die naturschutzfachlichen 
Schutzbereiche verlegt und somit die Umsetzung der Maß-
nahmen des PEPL ermöglicht wurden sowie die privaten 
Grundstücke im Rahmen der mindestens wertgleichen 
Landabfindung aller Teilnehmer an anderer Stelle arron-
diert wurden. Hierdurch war es möglich, die Grundstücks-
eigentümer und Flächennutzer nicht nur von der Kon-
fliktsituation zu befreien, sondern zudem auch nach Lage, 
Form und Größe wesentlich besser nutzbare Grundstücke 
zu schaffen. Ein Blick auf den in Abb. 4 wiedergegebenen 
alten und neuen Eigentumsbestand des Verfahrens NGP 

Bienwald Ost-Minfeld/Freckenfeld lässt sofort den Nutzen 
der Flurbereinigung für die in Weiß dargestellten privaten 
Grundstückseigentümer – und damit die Privatnützigkeit 
– erkennen, obwohl die Bodenordnung auch dem NPG 
mit den farbig markierten Flächen erhebliche Vorteile ver-
schaffte und insofern auch fremdnützigen Zwecken diente.

6.3	 Umsetzung ländlicher Kernwegenetze

Die heute vorhandenen ländlichen Wege wurden in einem 
nicht unerheblichen Umfang in den 1960er bis 1980er Jah-
ren geschaffen. Daher besteht angesichts der Lebensdau-
er von rd. 50  Jahren und einer vielfach vernachlässigten 
Unterhaltung ein nahezu flächendeckender Erneuerungs-
bedarf (Machl et  al. 2016, 2018), dem mit dem Konzept 
der ländlichen Kernwegenetze begegnet werden soll (hier-
zu ausführlich Bromma 2014 und Spiller 2021). Hierbei 
geht es im Wesentlichen darum, ein modernes Wegenetz 
zu schaffen, das den heutigen gemarkungsübergreifenden 
Transportbeziehungen in der Landwirtschaft entspricht 
und gleichzeitig die vielfältigen Verkehrserfordernisse im 
ländlichen Raum erfüllt (DLKG 2012). Um dies zu errei-
chen, werden vorhandene Wirtschaftswege ausgewählt 
und entsprechend ihrem Erneuerungsbedarf priorisiert 
als Hauptwirtschaftswege ausgebaut, sodass unter Einbe-
ziehung der klassifizierten Straßen ein flächendeckendes 
Wegenetz mit einer Maschenweite von 1 bis 2 km entsteht. 

Abb. 4: 
Flächenmanagement zur 
Lösung von Landnutzungs-
konflikten und gleichzeitigen 
Umsetzung des Pflege- und 
Entwicklungsplans im Natur-
schutzgroßprojekt (NGP) 
Bienwald in der Flurbereini-
gung NGP Bienwald Ost-Min-
feld/Freckenfeld 

Eigentumsflächen im alten 
[oben] und neuen [unten] 
Bestand: 
grün = Land Rheinland-Pfalz
gelb = LK Germersheim
gelb und schraffiert = Land-
abfindungsverzichte zuguns-
ten des LK Germersheim
violett = Stadt Wörth am 
Rhein
weiß = private Eigentümer
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Eine Neutrassierung ist dabei nur in seltenen Fällen zum 
Lückenschluss notwendig und umfasst schätzungsweise 
weit weniger als 5 % der ausgebauten Wegestrecken.

Aufgrund des priorisierten und zeitlich gestreckten Aus-
bauprogramms stehen in einer Region nur jeweils einzelne 
Wegeabschnitte zur Ertüchtigung an und benötigen für die 
Umgestaltung vom Wirtschafts- zum Hauptwirtschaftsweg 
in der Regel eine Mehrbreite von ca. 1 m (siehe typisches 
Beispiel in Abb. 5, links).

Zur Umsetzung von ländlichen Kernwegenetzen hat sich 
in Bayern das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren nach 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 FlurbG bewährt. Abb. 5 zeigt 
ein typisches Beispiel. Da die ländlichen Wege im Freistaat 
Gemeindestraßen oder öffent-
liche Feld- und Waldwege sind 
und der Ausbau auch im In-
teresse der Kommunen liegt, 
erklären sie sich in der Regel 
bereit, sowohl den Landbedarf 
aufzubringen, als auch den 
Eigenanteil aus der Differenz 
von Kosten und Förderung zu 
tragen, sodass die Teilnehmer 
des Landentwicklungsverfah-
rens von den Geld- und Land-
beiträgen freigestellt sind. Die 
Privatnützigkeit des Verfah-
rens liegt in der besseren An-
bindung und Erschließung der 
unmittelbar angrenzenden Flä-
chen und der Lösung der Land-
nutzungskonflikte als Folge der 
Wegeverbreiterung begründet. 
Indem gemeindeeigene oder 

über § 52 FlurbG erworbene Flächen verwendet werden, 
bleibt das Grundvermögen der übrigen Teilnehmer durch 
den Einsatz der Flurbereinigung vollumfänglich erhalten.

6.4	 Trägerverfahren

Der Planfeststellungsbeschluss für die B 28  neu als Orts-
umgehung für die Ortschaft Metzingen-Neuhausen, Land-
kreis Reutlingen, Baden-Württemberg, (siehe Abb. 6) wur-
de 1997 erlassen. Im vorlaufenden Grunderwerb konnte 
die Straßenbauverwaltung in den 1990er Jahren fast alle 
Flächen in der Trasse sowie zusätzliche Grundstücke im 

Abb. 5: Umsetzung ländlicher Kernwegenetzkonzepte am Beispiel des Verfahrens Bachweg, Landkreis Donau-Ries. Links: Zu-
stand des Weges vor und nach dem Ausbau als Hauptwirtschaftsweg. Rechts: Verfahrensdaten und neu geordnete Grundstücke 
zur Ermöglichung der Wegeverbreiterung und Lösung des daraus entstandenen Landnutzungskonfliktes
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Anordnung:� 2017
Baubeginn:� 2018
Bauabnahme:� 2019
Abmarkung und Vermessung:� 2019
Schlussfeststellung:� 2020

Verfahren Bachweg
Fläche:� ca. 65 ha
Wegelänge:� ca. 2,5 km
Kosten:� ca. 730 T€
Förderung:� ca. 610 T€

Abb. 6: Gebietsübersichtskarte zum Flurbereinigungsverfahren Metzingen-Neuhausen (B 28)
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Umfeld erwerben. Ferner standen weitere Grundstücke der 
öffentlichen Hand für das Vorhaben zur Verfügung (siehe 
Abb. 7). Damit war der Flächenbedarf von 17,5 ha nahezu 
lagerichtig gedeckt und es konnte 2001 mit dem Bau der 
Umgehungsstraße begonnen werden.

Wie Abb. 6 und 7 erkennen lassen, gehen von der Tras-
se der B 28  neu erhebliche Eingriffe in die vorhandene 
Grundstücksstruktur sowie Durchschneidungsschäden im 
Wege- und Gewässernetz aus. Um diese landeskulturellen 

Nachteile zu beseitigen, wurde 2003 auf Antrag des Regie-
rungspräsidiums Tübingen das Flurbereinigungsverfahren 
Metzingen-Neuhausen (B  28) mit einer Verfahrensfläche 
von rd. 130 ha nach § 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG angeordnet 
(siehe Gebietsübersichtskarte in Abb. 6).

Das Verfahren verfolgte ausschließlich die Zielsetzung, 
über eine Neuordnung der Grundstücke und eine Neu-
gestaltung der ländlichen Infra- und Landschaftsstruktu-
ren die Durchschneidungsschäden zu beseitigen. Darüber 

Abb. 7: Trassenverlauf und Grunderwerb (farbig markierte Grundstücke) für den Bau der Ortsumgehung B 28 neu
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Abb. 8: Karte zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan (Plan nach § 41 FlurbG) im Verfahren 
Metzingen-Neuhausen (B 28)
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hinaus wurde eine Arrondierung angestrebt, soweit dies im 
Realteilungsgebiet mit extremer Eigentumsstreuung mög-
lich war. Die Anzahl der Grundstückseigentümer ging im 
rd. 130 ha großen Verfahren von 421 auf 390 und die An-
zahl der Flurstücke von 1235 auf 690 zurück. Alle im Plan 
nach § 41 FlurbG vorgesehenen gemeinschaftlichen Anla-
gen waren als Folge der Straßenbaumaßnahme notwendig, 
sodass die Straßenbauverwaltung die Ausführungskosten 
in Höhe von 0,82  Mio. Euro vollständig übernommen 
und auch das für den Ausbau erforderliche Land zur Ver-
fügung gestellt hat. Daher fielen für die Teilnehmer keine 
Geld- und Landbeiträge an. Letztlich führte das Verfahren 
zu einer guten Einbindung der Umgehungsstraße in die 
Grundstücks-, Nutzungs- und Landschaftsstrukturen und 
hatte eine hohe Akzeptanz bei den Eigentümern und land-
wirtschaftlichen Betrieben als Flächennutzern.

Die Privatnützigkeit des Verfahrens ergibt sich aus der 
Tatsache, dass die landeskulturellen Nachteile, die die Inf-
rastrukturmaßnahme mit sich brachte, nicht bloß in Geld 
ausgeglichen wurden, sondern mit Hilfe der Flurbereini-
gung und auf Kosten des Vorhabenträgers nahezu vollstän-
dig beseitigt werden konnten. Das Flurbereinigungsver-
fahren Metzingen-Neuhausen (B 28) verdeutlicht, dass das 
Trägerverfahren nach § 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG im Sinne 
der Eigentümer einen Substanzerhalt der Grundstücke ge-
währleistet und damit eine ansonsten stattfindende teilwei-
se Umwandlung des Grundvermögens in Geldvermögen 
(Entschädigung für die im Wert geminderten Grundstü-
cke) abwendet. Das Trägerverfahren dient damit der ver-
fassungsmäßig gebotenen Eigentumsgewährleistung nach 
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.

7	 Fazit

Da die für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
zur Landentwicklung nach § 86 FlurbG in dessen Abs. 2 
geregelten Vereinfachungsmöglichkeiten für die Praxis 
weitestgehend bedeutungslos sind, ist der Begriff »Land-
entwicklungsverfahren« besser geeignet, das Verfahren 
zu charakterisieren. Wie dargelegt, lassen sich nach § 86 
Abs. 1 FlurbG drei grundsätzlich verschiedene Verfahrens-
arten unterscheiden, und zwar das agrarisch ausgerichtete 
Verfahren bzw. Kleinverfahren (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 Alternati-
ve 1 bzw. § 86 Abs. 1 Nr. 4 FlurbG), das Landentwicklungs-
verfahren (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 und § 86 Abs. 1 
Nr. 3 FlurbG) und das Trägerverfahren (§ 86 Abs. 1 Nr. 2 
FlurbG).

Unzweifelhaft privatnützig ist das Agrarverfahren. Das 
Gleiche gilt auch für das Trägerverfahren, wenn es ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Beseitigung 
der Nachteile für die allgemeine Landeskultur eingesetzt 
wird und nicht als eine einfachere Variante der Unterneh-
mensflurbereinigung. Die Möglichkeiten und Grenzen 
des 1994 in der 2.  Novelle des FlurbG neu geschaffenen 
Landentwicklungsverfahrens mussten jedoch erst geklärt 

werden  (Thomas 2009). Aufbauend auf den richtungs-
weisenden Entscheidungen des OVG Lüneburg und des 
BVerwG aus dem Jahr 1998 liegt mittlerweile eine fast 
25‑jährige gefestigte Rechtsprechung vor. Danach können 
in Landentwicklungsverfahren nach § 86 FlurbG sowohl 
die klassischen Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesse-
rung (Grundstücksarrondierung, Wegebau, Bodenschutz 
etc.) durchgeführt, als auch Landnutzungskonflikte, die 
von Maßnahmen Dritter ausgehen, zum Wohl der Grund-
stückseigentümer und Flächennutzer durch ein gezieltes 
Flächenmanagement aufgelöst werden. Hierin liegt neben 
den agrarstrukturverbessernden Maßnahmen die Privat-
nützigkeit begründet. Die Auflösung der Landnutzungs-
konflikte ist verfahrensnotwendig mit einer Flächenbe-
reitstellung für die anstehenden Vorhaben und Planungen 
Dritter verbunden und ermöglicht damit zugleich deren 
Umsetzung. Die Praxis und Rechtsprechung sehen § 86 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 FlurbG daher als Einheit, nämlich 
Landentwicklungsmaßnahmen zu ermöglichen, indem die 
von ihnen ausgehenden Landnutzungskonflikte aufgelöst 
und hierdurch die benötigten Flächen lagerichtig bereit-
gestellt werden. Das Verfahren dient insofern in zweiter 
Linie auch fremdnützigen Zwecken. Im Vordergrund muss 
jedoch die Auflösung der Landnutzungskonflikte im Inte-
resse der Beteiligten stehen. Die Beseitigung bestehender 
agrarstruktureller Mängel zur Verbesserung der Produk-
tions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forst-
wirtschaft ist in der Praxis vielfach weiterer, oft sogar erst-
rangiger Verfahrenszweck, aus Sicht der Rechtsprechung 
aber nicht notwendig. Ein Landentwicklungsverfahren 
kann auch in agrarstrukturell intakten Gebieten durchge-
führt werden. Denn für die Grundstückseigentümer und 
Flächennutzer besteht an der Vermeidung einer Agrar-
strukturverschlechterung ein ebenso objektives Interesse 
im Sinne von § 4 FlurbG wie an der Verbesserung durch 
Arrondierung, Wegebau und andere Maßnahmen der 
ländlichen Bodenordnung. Die von den Flurbereinigungs-
gerichten und vom Bundesverwaltungsgericht entwickel-
ten Kriterien zur materiellen Rechtmäßigkeit des Land-
entwicklungsverfahrens stehen nicht im Widerspruch zur 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Eigen-
tumsgewährleistung und Bodenordnung nach Art. 14 GG 
(siehe hierzu Thiemann 2009).
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